
der Stadt 
ErftstadtAMTS 

Nr.27 
24. JahrgangBLAT

Inhaltsangabe 	 vom 02.11.2010 

Herausgegeben vom 82110 3. vereinfachte Änderung Bürgermeister
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes der Stadt Erftstadt, 

Nr. 141, Erftstadt-Lechenich, WirtschaftsPark; Postfach 2565, 


50359 Erftstadt. 

-61

Das Amtsblatt erscheint 

nach Bedarf und 
83110 1 Änderung 
kann beim Herausgeber Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
zum Preis von 15,- €

Nr. 118, Erftstadt-Liblar, Köttinger Straße abonniert oder 
gegen Erstattung der 

-61- Porto kosten einzeln 
Bezogen werden. 

84110 Ergänzendes Verfahren 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 

Es liegt aus Nr. 118, Erftstadt-Liblar, Köttinger Straße 

im Rathaus Ublar, 
-61 Holzdamm 10 

85110 Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des Verwaltungsgebäude 
des Bebauungsplanes Nr. 159.1, 	 Lechenich, 


Bonner Straße 9-11
Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof, 

"Pflegezentrum" 


Stadtbücherei,-61 Dienststelle Lechenich 
Dr.-Josef-Fieger-Straße

86110 Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss der (Schulzentrum)
Flächennutzungsplan Änderung Nr.07, 
Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof, und Dienststelle Ublar, 

Bahnhofstr.lJahnstr."Pflegezentrum" 	 
Telefonische Anfragen 
an das Ratsbüro 

87110 Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes Tel. : (0 22 35) 409~203/202
Immobilienwirtschaft der Stadt Erfstadt Das Amtsblatt kann im 

I nternet unter 
-82- www.erftstadt.de eingesehen 

werden. 

10·13Oword/01.02 

..._~ ....~._~.. _----

http:10�13Oword/01.02
http:82-www.erftstadt.de


88/10 Hundesteuersatzung der Stadt Erftstadt 

-270

89/10 Öffentliche Zustellung 
des Rechts u. Ordnungsamtes 
der Stadt-Erftstadt 
An Frau Helen Kifle 
Ahremer Lichweg 3 
50374 Erfstadt 

-32

Jetzt auch im Internet!!! 
www.erftstadt.de 

-------~------~------



Nr.82/10 

BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 141, E.-Lechenich, Wirt
schaftsPark; . 
3. vereinfachte Änderung 

Das Plangebiet ist aus dem Obersichtsplan, der Bestandteil der Bekanntmachung ist, ersich
tlich. 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 05.10.2010 folgenden Beschluss gefasst: 

Gem. §§ 2 und 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der zuletzt gültigen Fassung, wird die 3. vereinfachte Ände
rung des Bebauungsplan Nr. 141, Erftstadt, WirtschaftsPark, entsprechend dem in der An
lage beigefügten Entwurf als Satzung beschlossen. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt
machung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan Nr. 141, E.-Lechenich, WirtschaftsPark, 3. vereinfachte Änderung, liegt 
gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBL I S. 2414), in der zuletzt 
gültigen Fassung, spätestens mit Wirksamwerden der Bekanntmachung nebst Begründung 
im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 325, 
zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten 

Montag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Montagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
Donnerstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

b6100110·293.doc 



Hin w eis e: 

I. 	 Verletzung von Verfahrens~ und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 
(§ 215 Abs. 1, 2 und 3 BauGB) 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 

beim Zustandekommen der Satzung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend ge

macht warden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung ader den Mangel begründen so/l, 

ist darzulegen. 


11. 	 Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 und 4 
BauGB) 

1. 	 Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in 

§ 39 BauGB (Vertrauensschaden ) 

§ 40 BauGB (Entschädigung in Geld ader durch Übernahme) 

§ 41 SauGB (Entschädigung bei Begründung von Geh-. Fahr- und Leitungsrech


ten und bei Bindungen für Bepflanzungen) 

§ 42 SauGB Entschädigung bei Änderung ader Aufhebung einer zulässigen 


Nutzung) 


bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An

spruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 

dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 


2. 	 Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren die Fäl

ligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. Maßgebend ist der Ablauf des Kalender

jahres, in dem die unter 11. 1. bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 


Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeinde~ 
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), 
zuletzt geändert am 09.10.2007 (GV NW S. 380): 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- ader Formvorschriften 
der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn. 

a) 	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt ader ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht warden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet ader 
d) der Form- ader Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet warden. die den Mangel ergibt. 

( s) 
Bürgermeister 

b6100110-293.doc 
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ANLAGEPLAN 

3. Vereinfachte Änderun - Bebauun an 141, WirtschaftsPark 

Stadt Erflstadt, Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 

Erflstadt, August 2010 Maßstab: 1 : 5.000 
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Nr.83/10 

BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplal1es Nr. 118, 1. Änderung, 
E.-Liblar, Köttinger Straße 

Das Plangebiet ist aus dem Übersichtsplan, der Bestandteil der Bekanntmachung ist, er
sichtlich. 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 05.10.2010 folgenden Beschluss gefasst: 

I. 	 Über die während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen gem. §§ 3 Abs. 2 
sowie 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), in der zuletzt gültigen Fassung, des Bebauungsplanes 
Nr. 118, E.-Liblar, Köttinger Straße (Ergänzendes Verfahren), vorgebrachten 
Stellungnahmen wird wie folgt entschieden: 

11. 	 Der Bebauungsplanentwurf Nr. 118, E.-Liblar, Köttinger Straße (Ergänzendes Ver
fahren), wird gemäß §§ 2 und 10 in Verbindung mit 13a und 214 Abs. 4 Baugesetz
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGB!. I S. 
2414), in der zuletzt gültigen Fassung, sowie i. V. m. § 86 Abs. 1 Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 (GV NW S. 255) und §§ 
7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zuletzt gültigen Fassung, einschließlich der 
unter I. beschlossenen Ergänzungen nebst zugehöriger Begründung als Satzung 
besch losse n. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt
machung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan Nr. 118, 1. Änderung, E.-Liblar, Köttinger Straße, liegt gemäß § 12 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGB!. I S. 2414), in der zuletzt gültigen 
Fassung, spätestens mit Wirksamwerden der Bekanntmachung nebst Begründung im 
Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 
325, zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten 

b6100210-293.doc 
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Montag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Montagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
Donnerstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

Hin we i s e: 

I. 	 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 
(§ 215 Abs. 1, 2 und 3 BauGB) 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 

beim Zustandekommen der Satzung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 

geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 

begründen soll, ist darzulegen. 


11. 	 Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 und 4 
BauGB) 

1. 	 Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in 

§ 39 BauGB (Vertrauensschaden) 

§ 40 BauGB (Entschädigung in Geld oder durch Übernahme) 

§ 41 BauGB (Entschädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungs


rechten und bei Bindungen für Bepflanzungen) 

§ 42 BauGB Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 


Nutzung) 


bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An

spruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 

bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 


2. 	 Der Entschädigungsanspruch erlischt. wenn nicht innerhalb von drei Jahren die 

Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. Maßgebend ist der Ablauf des 

Kalende~ahres, in dem die unter 11. 1. bezeichneten Vermögensnachteile einge

treten sind. 


Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Ge
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV 
NW S. 666), zuletzt geändert am 09.10.2007 (GV NW S. 380): 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor
schriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

b610021o.293.doc 
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c) 	 der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Erftstadt, den ~ ~ < A0, 'Z.G J. U 

b6l 002 to-293.doc 
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ANLAGEPLAN 

Bebauungsplan Nr. 118 -1. Änderung, Erftstadt-Liblar, Köttinger Straße 

Stadt Erftstadt, Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 


Erftstadt, im Februar 2010 
 Maßstab: 1: 2.500 



Nr.84!10 

BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 118, E ...Liblar, Köttinger 
Straße (Ergänzendes Verfahren) 

Das Plangebiet ist aus dem Übersichtsplan, der Bestandteil der Bekanntmachung ist, er
sichtlich. 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 05.10.2010 folgenden Beschluss gefasst: 

I. 	 Über die während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen gem. §§ 3 Abs. 2 
sowie 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), in der zuletzt gültigen Fassung, des Bebauungsplanes 
Nr. 118, E.-Liblar, Köttinger Straße (Ergänzendes Verfahren), vorgebrachten 
Stellungnahmen wird wie folgt entschieden: 

11. 	 Der Bebauungsplanentwurf Nr. 118, E.-Liblar, Köttinger Straße (Ergänzendes Ver
fahren), wird gemäß §§ 2 und 10 in Verbindung mit 13a und 214 Abs. 4 Baugesetz
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 
2414), in der zuletzt gültigen Fassung, sowie i. V. m. §86 Abs. 1 Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 (GV NW S. 255) und §§ 7 
und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zuletzt gültigen Fassung, einschließlich der 
unter I. beschlossenen Ergänzungen nebst zugehöriger Begründung als Satzung be
schlossen. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt
machung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan Nr. 118, E.-Liblar, Köttinger Straße (Ergänzendes Verfahren), liegt 
gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGB!. I S. 2414), in der zuletzt 
gültigen Fassung, spätestens mit Wirksamwerden der Bekanntmachung nebst 
Begründung im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 
3. Etage, Zimmer 325, zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten 

b6100310-293.doc 
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Montag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Montagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
Donnerstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

Hin we i s e: 

I. 	 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 
(§215 Abs. 1, 2 und 3 BauGB) 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 

beim Zustandekommen der Satzung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 

geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 

begründen soll, ist darzulegen. 


11. 	 Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 und 4 
BauGB) 

1. 	 Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in 

§ 39 BauGB (Vertrauensschaden) 

§ 40 BauGB (Entschädigung in Geld oder durch Übernahme) 

§ 41 BauGB (Entschädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungs


rechten und bei Bindungen für Bepflanzungen) 

§ 42 BauGB Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 


Nutzung) 


bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An

spruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 

bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 


2. 	 Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren die 

Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. Maßgebend ist der Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die unter 11. 1. bezeichneten Vermögensnachteile einge

treten sind. 


Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Ge
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV 
NW S. 666), zuletzt geändert am 09.10.2007 (GV NW S. 380): 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor
schriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

b6100310·293.doc 



- 3 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Erftstadt, den d~,.,{~ - 'Z 0.1 c 

b61 0031 0-293 doc 
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ERFTSTA 

ANLAGEPLAN 

Bebauungsplan Nr. 118, Erftstadt-Liblar, Köttinger Straße 

Stadt Erftstadt, Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 

Erftstadt, im Februar 2010 Maßstab: 1: 2.500 



Nr.8S/10 

BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 
Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 
159.1, E.-Konradsheim, Jahnshof, "Pflegezentrum" 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 05.10.2010 folgenden Beschluss gefasst: 

I. 	 Gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGB!. I S. 2414), in der zuletzt gültigen Fassung, wird beschlossen, für 
das im Anlageplan ersichtliche Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. Der An
lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
Der Bauleitplan erhält die Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 159.1, Erftstadt
Konradsheim, Jahnshof, Pflegezentrum. 

11. 	 Gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), in der zuletzt gültigen Fassung, wird der von der Ver
waltung vorgelegte Bebauungsplanvorentwurf als Bebauungsplanentwurf Nr. 159.1, 
Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof, Pflegezentrum, nebst Begründung und Umweltbe
richt beschlossen. 
Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeits- und Behördenbe
teiligung (Offenlage) gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 159.1, E.-Konradsheim, Jahnshof, "Pflege
zentrum", liegt gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) mit der Begründung, den wesent
lichen umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen 
(Umweltprüfung und Umweltbericht) in der Zeit vom ;1).)A . :t 0 A0 bis einschließ
IichAv· AR. Q. 01.0 zu jedermanns Einsicht im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, 
Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 325, zu folgenden Zeiten 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags, dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

donnerstags von 12.30 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

b6100110-295.doc 
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Stellungnahmen können während der Offenlegungsfrist bei der Stadt Erftstadt, Umwelt
und Planungsamt, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

'J (} n{JErftstadt, den ~ ~. .AC) • {;t Y-

r 
(0 . Ri s) 
Bürgermeister 

-


b6100110-295.doc 
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ANLAGEPLAN 

Bebauungsplan Nr. 159.1, Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof 

Stadt Erftstadt. Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 

Maßstab: 1 : 5.000Erftstadt, im August 2010 



Nr.ery'10 

BEKANNT-
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 
Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss der Flächennutzungsplan
Änderung Nr. 07, Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof, "Pflegezentrum" 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 05.10.2010 folgenden Beschluss gefasst: 

I. 	 Gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), in der zuletzt gültigen Fassung, wird beschlossen, den 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Erftstadt für den im Anlageplan gekenn
zeichneten Bereich zu ändern. Der Anlageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
Der Bauleitplan erhält die Bezeichnung: Flächennutzungsplanänderung Nr. 07, 
Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof, "Pflegezentrum". 

11. 	 Gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGB!. I S. 2414), in der zuletzt gültigen Fassung, wird der von der Ver
waltung vorgelegte Flächennutzungsplanvorentwurf Nr. 07, Erftstadt-Konradsheim, 
Jahnshof, Pflegezentrum, als Flächennutzungsplanentwurf Nr. 07, Erftstadt-Konrads
heim, Jahnshof, Pflegezentrum, nebst Begründung und Umweltbericht beschlossen. 
Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeits- und Behördenbeteili
gung (Offenlage) gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 07, Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof, "Pflege
zentrum", liegt gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) mit der Begründung, den wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen (Umweltprüfung 
und Umweltbericht) in der Zeit vom /I). ))- '~öJQ bis einschließlich ;lID. --t2 . JO JO zu 
jedermanns Einsicht im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 
3. Etage, Zimmer 325, zu folgenden Zeiten 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags, dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

donnerstags von 12.30 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

b6100210·295.doc 
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Stellungnahmen können während der Offenlegungsfrist bei der Stadt Erftstadt, Umwelt- und 
Planungsamt, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hinge
wiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Erftstadt, den I. K' . ;{ e· Ci' O.-t 0 

I
(Dr. Rips) 
Bürgermeister 

b6100210·295.doc 
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ANLAGEPLAN 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 07, Erftstadt-Konradsheim, Jahnshof 


Stadt Erftstadt, Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 

Erftstadt, im August 2010 Maßstab: 1: 5.000 



der Stadt 
Erftstadt 

BEKANNT

MACHUNG 


Nr.87/10 

Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes Immobilienwinschaft der Stadt Erftstadt 

Der konsolidierte Jahresabschluss zum 31.12.2008 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der 

Stadt Erftstadt, (bestehend aus den Betriebszweigen "Bodenbe\Orratung und -entwicklung" sowie 

"Hochbau und Gebäudewirtschaft") für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 wird 

gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NFM') in Verbindung mit Artikel 16 des 

Gesetzes über ein Neues Kommunales Fnanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein

Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRN - NKFG NRW vom 16.11.2004 

(Gv. NRW. S. 644) öffentlich bekannt gemacht: 


1. 	 Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wurde vom Rat der Sadt Erftstadt in seiner SitzurYJ 

am 25.03.2010 (Vorlage V 4/2010) - nach vorausgegangener Beratung und Abstimmung am 

21.01.2010 im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Betriebsausschuss Immobilienwirtschaft 

sowie mit Datum 24.03.2010 im Rechnungsprüfungsausschuss - förmlich und jeweils 

einstimmig festgestellt. 


2. 	 Der konsolidierte Jahresgewinn i. H. v. plus 128.660,60 € wird wie folgt verwendet: 

a) Betriebszweig "Bodenbevorratung und -entwicklung" 

Der Betriebszweigschließt das Geschäftsjahr 2008 mit einem Jahresgewinn i. H. v. plus
681.650,52€ ab. Der Jahresgewinn wird zur S:ärkung der Eigenfinanzierung in die Gewinn
rücklagen eingestellt. 

b) Betriebszweig "Hochbau und Gebäudewirtschaft" 

Der Betriebszweig schließt das Ges:::häftsjahr 2007 mit einem Jahresverlust i. H. v. minus 
552.989,92€ ab. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und nachAblauf 
von fünf Jahren mit den Rücklagen verrechnet. 

3. 	 Der Prüfvermerk der Gemeindeprüfungsanselt Nordrhein-Westfalen (ohneAZ - gemäß Anlage) 

wurde am 20.10.2010 erteilt. 


Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur Einsichtnahme 

vom 


08.11.2010 bis 26.11.2010 

montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

im Rathaus Erftstadt - Liblar, Holzdamm 10, Zimmer 423 öffentlich aus. 
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~ Anlage: Prüfvermerk der Gemeindeprüfungsarstalt Nordrhein-Westfalen vom 20.10.2010 
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Erftstadt, den 26.10.2009 



Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt. Zur Durchführung der Jahresab

schlussprüfung zum 31.12.2008 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & 

Partner/ Köln/ bedient. 

Diese hat mit Datum vom 22.10.2009 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

"Wir haben den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbe

triebs Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt/ Erftstadt/ für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres

abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften/ den er

gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Auf

gabe ist es/ auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab

zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen/ dass Unrichtigkeiten und Verstöße/ die sich auf die Darstel

lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-/ Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken/ mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 

Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwar

tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 

die Angaben in Buchführung/ Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan

zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigen

betriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. Wir sind der Auffassung/ dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

-




.' 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent

spricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergän

zenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der' Satzung 

und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla

ge des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver

mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner 

ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 

folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirts~haftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 

Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü

fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht 

der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 20.10.2010 

GPA NRW 

Abschlussprüfung - Beratung - Revision 

Im Auftrag 
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Manuela Gebendorfer 

GPA NRW "\ 
\ 

Geme.indeprilfungsanstalt \ 
Nordrhein,Westfalen " 
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BEKANN der Stadt 
ErftstadtMACHUN Nr.88/1o 

Hundesteuersatzung der Stadt Erftstadt vom E 2. NOV. 2010 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.12.2009 (GV NW S. 950) und der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 
394) hat der Rat der Stadt Erftstadt in seiner Sitzung vom 05.10.2010 folgende 
Hundesteuersatzung beschlossen: 

§1 
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

(1) 	 Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet der Stadt Erftstadt. 

(2) 	 Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse 
oder im Interesse seines Haushaltsallgehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat. 
Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt aus aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei 
Wochen beim Ordnungsamt der Stadt Erftstadt gemeldet und bei einer von diesem 
bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

(3) 	 Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat 
oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund 
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der 
Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung 
oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten 
überschreitet. 

------------------_
.. _-_.- - ----- 



§2 

Steuermaßstab und Steuersatz 


(1) 	 Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen 
gemeinsam 

a) nur ein Hund gehalten wird 80,00 Euro 
b) zwei Hunde gehalten werden 90,00 Euro je Hund 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 110,00 Euro je Hund 
d) ein gefährlicher Hund gehalten wird 500,00 Euro 
e} zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden 650,00 Euro je Hund 

Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl 
der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, 
werden mitgezählt. 

(2) 	 Gefährliche Hunde im Sinne Absatz 1 Buchstaben d) und e) sind solche Hunde, 

a) 	 die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder Schärfe oder anderen der Wirkung 
gleichstehende Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die eine Ausbildung zum Nachteil 
des Menschen, zum Schutzhund oder eine Abrichtung auf Zivilschärfe begonnen oder 
abgeschlossen haben. Als Ausbildung zum Schutzhund zählt nicht die von privaten 
Vereinen oder Verbänden durchgeführte so genannte Schutzdienst- oder 
Sporthundeausbildung, sofern keine Konditionierung zum Nachteil des Menschen erfolgt; 

b) 	 die sich nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben; 

c) 	 die in Gefahr drohender Weise einen Menschen angesprungen haben; 

d) 	 die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde hetzen oder 
reißen. 

Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Hunde der Rassen 

1. 	 Pitbull Terrier 
2. 	 American Staffordshire Terrier 
3. 	 Staffordshire Bullterrier 
4. 	 Bullterrier 
5. 	 Alano 
6. 	 American Bulldog 
7. 	 Bullmastiff 
8. 	 Mastiff 
9. 	 Mastino Espanol 
10. 	 Mastino Napoletano 
11. 	 Fila Brasileiro 
12. 	 Dogo Argentino 
13. 	 Rottweiler 
14. 	 Tosa Inu 

sowie Kreuzungen dieser Rassen und Kreuzungen dieser Rassen mit Hunden anderer 
Rassen oder Mischlingen 

(3) 	 Von der Festsetzung gemäß Absatz 1 Buchstabe d) und e} wird abgesehen, wenn der 
Hundehalter den Nachweis erbringt, dass der Hund die Verhaltensprüfung gemäß § 5 
Absatz 3 des Landeshundegesetzes abgelegt hat. In diesen Fällen erfolgt die 
Besteuerung nach Absatz 1 Buchstabe a) bis c). 



§3 
Steuerbefreiung 

(1) 	 Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Erftstadt aufhalten, sind für 
diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen 
können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert 
werden oder von der Steuer befreit sind. 

(2) 	 Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und 
der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen 
sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen "B", 
"BL", "aG" oder "H" besitzen. 

(3) 	 Weiterhin wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt für nicht zu Erwerbszwecken 
gehaltene Hunde, die als Gebrauchshunde ausschließlich zur Bewachung von nicht 
gewerblich gehaltenen Herden verwandt werden, in der hierfür benötigten Anzahl. 

(4) 	 Ferner wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt für Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder 
Schutzhunde verwendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern 
eines von der Stadt Erftstadt anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt 
haben: die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses 
nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu 
machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende 
Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt. 

§4 
Allgemeine Steuerermäßigung 

(1) 	 Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für 
Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten 
Gebäude mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind. 

(2) 	 Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem 
nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, 
erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf 1/4 des Steuersatzes nach § 2 zu 
ermäßigen. 

(3) 	 Für Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz 
und diesen einkommensmäßig gleichstehenden Personen wird die Steuer auf Antrag für 
einen Hund auf 1/4 des Steuersatzes nach § 2 gesenkt. 

(4) 	 Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Absatz 2 wird eine Steuerermäßigung nach den 
Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt. 



§5 
Allgemeine Voraussetzungen für 


Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 


(1) 	 Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine Steuerermäßigung nach § 4 wird nur gewährt, 
wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den 
angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist. 

(2) 	 Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei Wochen vor 
Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei 
der Stadt Erftstadt zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach 
Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen 
des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung 
vorliegen. 

(3) 	 Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Diese 
gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist. 

(4) 	 Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dies 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt Erftstadt schriftlich anzuzeigen. 

§6 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 


(1) 	 Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden 
ist. Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin 
zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei 
Monate alt geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit 
dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist. 

(2) 	 Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder 
sonst abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht. 

(3) 	 Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerp-nicht mit 
dem 1. des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der 
Stadt endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. 

§7 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 


(1) 	 Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des 
Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

(2) 	 Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides 
für die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. AL1gust 
und 15. November mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze 
Jahr im Voraus entrichtet werden. 

(3) 	 Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt 
oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden 
gekommenen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die 
Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für den 
gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. 



§8 

Sicherung und Überwachung der Steuer 


(1) 	 Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der 
Aufnahme oder - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt 
geworden ist, unter Angabe der Hunderasse bei der Stadt anzumelden. In den Fällen des 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an 
dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 
Abs. 3 Satz 1 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats 
erfolgen. 

(2) 	 Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert 
oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder eingegangen 
ist oder nachdem der Halter aus der Stadt Erftstadt weggezogen ist, bei der Stadt 
Erftstadt abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene 
Hundesteuermarke an die Stadt Erftstadt zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des 
Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift 
dieser Person anzugeben. 

(3) 	 Die Stadt übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung über die 
Steuerbefreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar 
befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, 
den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur 
Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu befestigen oder 
vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem 
Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter 
auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. 

(4) 	 Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im 
Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hund und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu 
erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit § 93 AC). Zur wahrheitsgemäßen 
Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 

(5) 	 Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 
Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der 
ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit § 93 AC). Durch das 
Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den 
Absätzen (1) und (2) nicht berührt. 



§9 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (GV NRW S. 718), handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 

1. 	 als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 

2. 	 als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder unter 
fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet, 

3. 	 als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet, 

4. 	 als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen 
lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem 
Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt, 

5. 	 als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie als 
Hundehalter entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

6. 	 als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter entgegen § 8 
Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht 
fristgemäß ausfüllt. 

§ 10 

Inkrafttreten 


Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 20.11.2001 außer Kraft. 




Bekannbnachungsanordnung 

Die vorstehende Hundesteuersatzung der Stadt Erftstadt wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 

a) 	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt; 

b) 	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden; 

c) 	 der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Erftstadt, NOV. 2010 


Dr. ran Georg Rips 
Bürgermeister 

-_......_------



Benachrichtigung 

(gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) 

Frau Helen Kifle, geb. 18.06.1982 

Letzte bekannte Anschrift: 
Ahremer Lichweg 3 
50374 Erftstadt 

zurzeit unbekannten Aufenthalts, wird hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die für 
Sie bestimmte 

Verfügung des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Erftstadt 

vom 26.10.2010 


Geschäftszeichen 330/K-30 


im Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Erftstadt, Dienststelle Ahremer Lichweg 3 in 
E-Lechenich während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden kann. 

Erftstadt, den 26.10.2010 
Im Auftrag 

{-"\ck, 
(Alter) 

-
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